
Ablauf Baugesuchsverfahren nach Raumentwicklungs- u nd Baugesetz (Stand 1. Juli 2011)

Gesuchsteller Zuständige Stelle Kantonale Koor- Kanton ale Departement Einsprache- Bemerkungen
der Gemeinde dinationsstelle Amtsstellen Bau und Umwelt/ berechtigte

Regierungsrat

Baugesuch
Prüfung der 
Unterlagen

Verfahrensfristen nach Art. 4 BauV laufen erst, wenn Unterlagen 
vollständig

Publikation 
öffentliche Auflage Einsprache Auflagefrist 30 Tage

Wenn Bewilligung/ 
Prüfung durch 
kant. Amtsstellen

Weiterleitung an 
kant. Amtsstellen 

Stellungnahmen / 
Spezialbewilligun-
gen

Unterzeichnung 
Verfügungen

Gemeinde prüft, ob kantonale Stellungnahme/n oder Spezial-
bewilligung/en erforderlich 
x: 1 Satz Baugesuchsunterlagen (bei gewerblichen Bauten 3-fach)

Weiterleitung der 
Einsprache/n

Stellungnahme zu 
Einsprachen

Weiterleitung an 
betroffene 
Amtsstellen 

ev. Anpassung 
Stellungnahmen / 
Spezialbewilligun-
gen

Möglichkeit zur Stellungnahme für den Gesuchsteller (Art. 73 Abs. 2 
RBG)

Bearbeitung 
Baugesuch; 
Entscheid 
Baubewilligung/ 
Einsprachen; 
Gebührenrech-
nung

Inhaltliche Abstim-
mung Spezialbe-
willigungen; 
Rechnungsstel-
lung kantonale 
Gebühren

Kant. Koordinationsstelle ist für Koordination der kantonalen 
Bewilligungen nach Art. 68 Abs. 4 RBG zuständig; 
1 Satz Baugesuchsunterlagen bleibt beim Kanton

Ablage Kopie Baubewilligungs-/Einspracheentscheid an Koord.stelle
Annahme des 
Entscheids oder 
Beschwerde

Annahme des 
Entscheids oder 
Beschwerde

Ablage 
Beschwerde-
entscheid

Ablage (Kopie)
Ablage (Kopie)

Annahme des 
Entscheids oder 
Beschwerde 
nächste Rechts-
mittelinstanz

Annahme des 
Entscheids oder 
Beschwerde 
nächste Rechts-
mittelinstanz Fachstelle Raumentwicklung - 1.7.2011

x


